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Regeste

Alters- und Hinterlassenenversicherung (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in
Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen
Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Es liegt keine Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der Beschwerde
zuständig.

E. 1.2
Auf Grund von Art. 3 lit. dbis des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in
Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss
Art. 1 Abs. 1 AHVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte
Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich
eine Abweichung vom ATSG vorsieht.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und hat
ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie im Sinne von
Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist.

E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 Abs. 1 ATSG und Art. 52
Abs. 1 VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.1
In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend,
die bei Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten (BGE 130 V
445, 127 V 467 E. 1, 126 V 136 E. 4b).

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen
Gemeinschaft, so dass vorliegend das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom
21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der



Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit
(Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) anzuwenden ist, welches die
verschiedenen bis dahin geltenden bilateralen Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft
insoweit ersetzt, als darin derselbe Sachbereich geregelt wird (Art. 20 FZA). Soweit dieses
Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit regelt (Art. 8 FZA), keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, ist
mangels einer einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen bzw. abkommensrechtlichen
Regelung die Ausgestaltung des Verfahrens sowie die Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung einer schweizerischen Altersrente
grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung (BGE 130 V 51 ff.; SVR 2004
AHV Nr. 16 S. 49; Urteil des damaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; ab
1. Januar 2007: Bundesgericht] H 13/05 vom 4. April 2005, E. 1.1). Daraus folgt, dass die
Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht den Leistungsanspruch der
Beschwerdeführerin gemäss Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates
vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer
und Selbstständige sowie deren Familienangehörigen, die innerhalb der Gemeinschaft zu-
und abwandern (EWG-Verordnung, SR 0.831.109.268.1) grundsätzlich nach den für
schweizerische Staatsangehörige geltenden Regeln zu beurteilen haben. Demnach bestimmt
sich vorliegend der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Rente der Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV) nach dem internen schweizerischen Recht.

E. 3
Die Höhe der Altersrente ist vorliegend nicht strittig. Hingegen macht die
Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe den Beginn des Anspruchs auf die
Altersrente nicht korrekt festgesetzt.

E. 3.1
Nach Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG haben Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben,
Anspruch auf eine Altersrente. Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des
Monats, welcher der Vollendung des 64. Altersjahres folgt (Art. 21 Abs. 2 erster Satz
AHVG).

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, da sie am 1. Januar (...) geboren wurde, habe sie
das 64. Altersjahr bereits am 31. Dezember (...) vollendet und daher ab Januar (...)
Anspruch auf eine Altersrente. Die Vorinstanz führt aus, die Beschwerdeführerin habe das
64. Altersjahr am 1. Januar (...) erreicht, weshalb ihr die Altersrente ab 1. Februar (...)
zuzusprechen sei.

E. 3.3
Das Eidgenössische Versicherungsgericht [heute: Bundesgericht] hatte die Frage des
Beginns der Altersrente in seinem (unveröffentlichten) Entscheid H 85/72 vom 11. Januar
1973 zu beurteilen. Betreffend Vollendung des massgebenden Altersjahres nach AHVG
hielt es fest, dass nach schweizerischem Recht jedermann das erste Lebensjahr 365 (im
Schaltjahr 366) mal 24 Stunden nach dem Zeitpunkt seiner Geburt und die folgenden
Lebensjahre jeweils im gleichen Zeitabstand vollendet habe (vgl. Ausführungen in SVR
1999 Nr. 26 S. 81). Demzufolge habe der am 1. Juli 1907 geborene Versicherte sein 65.
Altersjahr im Verlauf des 1. Juli 1972 und nicht einen Tag zuvor vollendet, weshalb ihm



eine Altersrente ab 1. August 1972 zustand (vgl. auch BGE 131 V 371 E. 4). Demnach
entsteht der Anspruch auf die Altersrente mit der Vollendung des 64. (Frauen) bzw. 65.
(Männer) Altersjahrs. Das Altersjahr wird im Verlaufe desjenigen Tags vollendet, in dem
das 64. bzw. 65. Altersjahr erreicht wird (Ueli Kieser, Schweizerische
Sozialversicherungsrecht, Zürich 2007, S. 298).

E. 3.4
In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung ergibt sich vorliegend, dass die am
1. Januar (...) geborene Beschwerdeführerin ihr 64. Altersjahr im Verlaufe des 1. Januar (...)
und entgegen ihrer Ansicht nicht bereits einen Tag zuvor vollendete. Der erste Tag des
Monats, welcher der Vollendung des 64. Altersjahres folgte, war mithin der 1. Februar (...).
Die Vorinstanz hat daher zu Recht der Beschwerdeführern die ordentliche Altersrente mit
Wirkung ab diesem Datum zugesprochen.

E. 3.5
Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht der
Beschwerdeführerin die Altersrente ab 1. Februar (...) zugesprochen hat. Die angefochtene
Verfügung ist somit zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen.

E. 4
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind. Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen
Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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